
 

 

Satzung 

der 

SCHNIGGE Capital Markets SE 

§ 1 

Firma/Sitz/Dauer 

(1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) und 

führt die Firma 

SCHNIGGE Capital Markets SE. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main 

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

(4) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist: 

Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Services Listingpartner, Corporate 

Finance, Crowd-Funding, Handel mit Kryptowährungen und Verbriefungsgeschäft so-

wie die erlaubnisfreie Beratung in Bezug auf den Vertrieb von Kapitalanlagen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, Maßnahmen durchzuführen 

und sonstige Handlungen vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschafts-

zwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich, geeignet oder dienlich erscheinen. Sie 

ist insbesondere berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu 

erwerben, zu verwalten und sich an solchen zu beteiligen bzw. solche Beteiligungen 

zu veräußern, insbesondere auch Beteiligungsgeschäft durchzuführen. Sie ist ferner 

berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. 



 

 

§ 3 

Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit vom Gesetz 

nicht eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch 

im Wege der Datenfernübertragung (insbesondere per E-Mail) übermittelt werden. 

§ 4 

Grundkapital / Aktien 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.712.949 (in Worten: Euro Fünfmil-

lionensiebenhundertzwölftausendneunhundertneunundvierzig) und ist eingeteilt in 

5.712.949 Stückaktien. Von dem Grundkapital der Gesellschaft ist ein Betrag in Höhe 

von EUR 2.801.785,00 durch Formwechsel der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG 

in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) im Wege der Verschmelzung der ATDT 

SCHNIGGE Trading AG, Wien, Österreich, auf die Schnigge Wertpapierhandelsbank 

AG erbracht. 

(2) Im Zuge einer früheren Umwandlung ist von dem Grundkapital der Gesellschaft ein 

Betrag in Höhe von DM 1.500.000,00, entsprechend EUR 818.064,00, durch Form-

wechsel des bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft, der Börsenmakler Schnigge & Partner GmbH mit Sitz in Düsseldorf, er-

bracht. 

(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(4) Form und Inhalt der Aktienurkunden, Zwischenscheine, Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheine werden vom Verwaltungsrat bestimmt. 

(5) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, mehrere Aktienrechte in einer Urkunde (Globalur-

kunde) zusammenzufassen. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien 

ist ausgeschlossen, soweit eine Verbriefung nicht nach den Regeln einer Börse erfor-

derlich ist, an der die Aktien zugelassen sind. 

(6) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von 

§ 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden. 

(7) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 19. Juli 2022 das Grundkapital der Gesell-

schaft einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.099.333 durch Ausgabe von 

bis zu 1.099.333 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Das 

Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme in Höhe von EUR 

1.002.005 durch Ausgabe von 1.002.005 neuen Aktien noch EUR 1.099.333,00). Den 



 

 

Aktionären ist das Bezugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermäch-

tigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist 

jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang 

mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 

Wirtschaftsgütern; 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen 

oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es 

ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts bzw. nach Er-

füllung ihrer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würden; 

• für Spitzenbeträge; 

• wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreitet, und der Nennwert der Kapitalerhöhung 

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. Auf diese Begrenzung 

sind Aktien anzurechnen, die aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelba-

rer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Bezugs-

rechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden. 

Über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktien-

rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Verwaltungsrat. Der 

Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 

anzupassen. 

§ 5 

Monistisches System 

Die Gesellschaft hat eine monistische Unternehmensführungs- und -kontrollstruktur mit ei-

nem Verwaltungsrat als Verwaltungsorgan. 

§ 6 

Zusammensetzung und Amtszeit des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. 

(2) Die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren 

der Gesellschaft sind (die "Nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder"), 

müssen immer die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder stellen. 



 

 

(3) Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung bestellt, soweit 

sich nicht aus der Vereinbarung nach dem SE-Beteiligungsgesetz über die Arbeitneh-

merbeteiligung etwas anderes ergibt. 

(4) Das Amt eines jeden Verwaltungsratsmitglieds endet mit der Beendigung der Haupt-

versammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 

der Amtszeit beschließt (das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht 

mitgerechnet) und spätestens sechs Jahre nach der Bestellung des jeweiligen Verwal-

tungsratsmitglieds. Verwaltungsratsmitglieder können (mehrfach) wiederbestellt wer-

den. Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Verwaltungsratsmitglied vor-

zeitig aus seinem Amt aus und rückt kein Ersatzmitglied nach § 6 (5) nach, erfolgt die 

Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, so-

fern die Hauptversammlung keine längere Amtszeit für dieses Mitglied beschließt. 

(5) Die Hauptversammlung ist berechtigt, für die von ihr gewählten Mitglieder des Ver-

waltungsrats Ersatzmitglieder zu bestellen. Die Ersatzmitglieder werden nach einer bei 

der Wahl festzulegenden Reihenfolge Verwaltungsratsmitglied, wenn von der Haupt-

versammlung bestellte Mitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Verwaltungsrat 

ausscheiden und die Hauptversammlung nicht vor dem Ausscheiden einen Nachfolger 

gewählt hat, soweit sich nicht aus der Vereinbarung nach dem SE-Beteiligungsgesetz 

über die Arbeitnehmerbeteiligung etwas anderes ergibt. Das Amt des Ersatzmitglieds 

endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die einen Nachfolger bestellt, spä-

testens mit Ablauf der Amtszeit des weggefallenen Verwaltungsratsmitglieds. 

(6) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt ohne 

wichtigen Grund unter Einhaltung einer einmonatigen Frist durch eine an die ge-

schäftsführenden Direktoren zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen. Mit Zu-

stimmung der geschäftsführenden Direktoren kann von der Einhaltung dieser Frist ab-

gesehen werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Niederlegung jederzeit 

möglich. 

(7) Die Verwaltungsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an ei-

nen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können aufgrund eines Beschlusses der 

Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 

abberufen werden. 

§ 7 

Vorsitz im Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat wählt in seiner ersten Sitzung nach jeder ordentlichen Hauptver-

sammlung, in der die Verwaltungsratsmitglieder neu gewählt wurden, aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Zeit bis zum Abschluss der ersten 



 

 

Verwaltungsratssitzung nach der ordentlichen Hauptversammlung, in der Verwal-

tungsratsmitglieder neu gewählt werden. 

(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus ihrem 

Amt aus, so hat der Verwaltungsrat unverzüglich für die restliche Amtszeit des Aus-

geschiedenen einen Nachfolger aus seinen Reihen zu bestimmen. 

(3) Erklärungen und Veröffentlichungen namens des Verwaltungsrates erfolgen durch den 

Vorsitzenden. Der Vorsitzende ist zur Entgegennahme von Erklärungen Dritter an den 

Verwaltungsrat befugt. 

§ 8 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat handelt nach Maßgabe geltenden Rechts, dieser Satzung und sei-

ner Geschäftsordnung. 

(2) Der Verwaltungsrat kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben und Ausschüsse 

bilden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur 

die Fassung, d.h. deren sprachliche Form betreffen, zu beschließen. 

(4) Der Verwaltungsrat überwacht die geschäftsführenden Direktoren und kann den ge-

schäftsführenden Direktoren eine Geschäftsordnung geben. 

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben für alle vertraulichen Vorgänge, die ihnen 

durch die Tätigkeit im Verwaltungsrat bekannt geworden sind – auch nach Ablauf ih-

rer Amtszeit – Stillschweigen zu bewahren. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten die im Rahmen ihrer Tätigkeit angefalle-

nen angemessenen Auslagen erstattet. Daneben kann die Hauptversammlung für Ver-

waltungsratsmitglieder, die nicht geschäftsführende Direktoren sind, eine feste, nach 

Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung und deren Höhe festlegen. Verwal-

tungsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Verwal-

tungsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 

Zwölftel der von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr festgelegten Vergü-

tung. Darüber hinaus erhalten Verwaltungsratsmitglieder, die nicht geschäftsführende 

Direktoren sind, jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00 für die Teil-

nahme an einer Sitzung des Verwaltungsrats. Außerdem erhält jedes Mitglied eines 

Verwaltungsratsausschusses, das nicht geschäftsführender Direktor ist, ein Sitzungs-

geld in Höhe von EUR 1.500,00 für die Teilnahme an einer Sitzung des betreffenden 

Ausschusses des Verwaltungsrats. Das Sitzungsgeld ist zahlbar nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres. Verwaltungsratsmitglieder, die zugleich geschäftsführende Direktoren 



 

 

sind, erhalten über ihren Dienstvertrag hinaus keine weitere Vergütung. Jedes Verwal-

tungsratsmitglied erhält eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die Verwaltungsrats-

vergütung anfallende Umsatzsteuer, soweit das Verwaltungsratsmitglied berechtigt ist, 

der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht 

ausübt. 

(7) Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Verwaltungsratsmitglieder eine Haftpflichtver-

sicherung abschließen, welche die gesetzliche Haftung aus der Verwaltungsratstätig-

keit abdeckt. 

§ 9 

Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat ist mindestens alle drei Monate einzuberufen. Im Übrigen gelten 

für die Einberufung die gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Soweit zwingende gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung nichts anderes vorse-

hen, werden Beschlüsse des Verwaltungsrats mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-

men gefasst. Stimmenthaltungen zählen nicht zu den abgegebenen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden oder, wenn dieser abwesend ist, die 

Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden, doppelt. Im Übrigen richtet sich die Be-

schlussfassung des Verwaltungsrats nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder, aus denen 

er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt 

auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme 

enthält. Abwesende Mitglieder können an Abstimmungen des Verwaltungsrats 

dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Mitglieder des Verwaltungsrats schriftliche 

Stimmabgaben überreichen lassen. Das gilt auch für die Abgabe der Ergänzungs-

stimme gemäß § 35 Abs. 3 SEAG. 

§ 10 

Bestellung der geschäftsführenden Direktoren 

(1) Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats und andere 

Personen zu geschäftsführenden Direktoren bestellen, soweit die Mehrheit des Ver-

waltungsrats weiterhin aus Nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern be-

steht. Die Gesellschaft hat mindestens zwei geschäftsführende Direktoren. Darüber 

hinaus wird die Zahl der geschäftsführenden Direktoren vom Verwaltungsrat be-

stimmt. 



 

 

(2) Der Verwaltungsrat kann auch stellvertretende geschäftsführende Direktoren bestel-

len. 

§ 11 

Geschäftsführung 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft. Sie haben 

dabei insbesondere das geltende Recht, diese Satzung und die Geschäftsordnung für 

die geschäftsführenden Direktoren einzuhalten. 

(2) Die geschäftsführenden Direktoren können sich eine Geschäftsordnung geben, sofern 

der Verwaltungsrat keine Geschäftsordnung erlässt. 

§ 12 

Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

Die geschäftsführenden Direktoren dürfen die folgenden Maßnahmen und Geschäfte nur mit 

vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats ausführen: 

a) Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz; 

b) Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Unternehmensverträgen (§§ 291 f. 

AktG). 

§ 13 

Vertretung 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen ge-

schäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

(2) Der Verwaltungsrat kann einzelnen oder allen geschäftsführenden Direktoren Einzel-

vertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche geschäftsführende Direkto-

ren von dem Verbot der Mehrvertretung (§181 Alt. 2 BGB) befreien. § 41 Abs. 5 

SEAG bleibt unberührt. 

§ 14 

Hauptversammlung 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet in den ersten sechs Monaten nach Schluss 

des Geschäftsjahres statt. 

(2) Die ordentliche Hauptversammlung beschließt insbesondere über die Verwendung des 

Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung von 



 

 

Verwaltungsrat und der geschäftsführenden Direktoren sowie über die Wahl der Ver-

treter im Verwaltungsrat und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Fest-

stellung des Jahresabschlusses. 

(3) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn das Wohl der Ge-

sellschaft es erfordert. 

(4) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Bör-

senplatz statt. 

§ 15 

Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Für die Einberufung der Hauptversammlung gelten die gesetzlichen Regelungen. 

(2) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG werden unter Beachtung der 

bestehenden gesetzlichen Vorschriften ausschließlich im Wege der elektronischen 

Kommunikation vorgenommen. Gleiches gilt für die Übermittlung von Mitteilungen 

der Gesellschaft an die Aktionäre der Gesellschaft durch Kreditinstitute gem. § 125 

Abs. 1 AktG. 

§ 16 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten 

Frist vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur 

Hauptversammlung bezeichneten Stelle anmelden. 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts ist durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch 

das depotführende Institut nachzuweisen. Dieser besondere Nachweis des Anteilsbe-

sitzes kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen, hat sich auf den gesetzlich 

bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesell-

schaft unter der in der Einladungsbekanntmachung hierfür mitgeteilten Adresse vor 

Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung zugehen. 

§ 17 

Stimmrecht der Aktionäre 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 



 

 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Übermittlung des Nachweises der 

Bevollmächtigung kann auch per E-Mail oder über einen anderen von der Gesellschaft 

näher zu bestimmenden elektronischen Weg erfolgen. § 135 AktG bleibt unberührt. 

§ 18 

Vorsitz, Beschlussfassung und weitere Rechte 

der Aktionäre in der Hauptversammlung 

(1) Der Verwaltungsrat wählt den Vorsitzenden der Hauptversammlung. Für den Fall der 

Verhinderung des Vorsitzenden der Hauptversammlung wählt der Verwaltungsrat ei-

nen Stellvertreter. Der Vorsitzende oder im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden 

der Stellvertreter leiten die Versammlung ("Versammlungsleiter"). Der Versamm-

lungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung ver-

handelt werden sowie die Art, Form und Reihenfolge der Abstimmung. Der Versamm-

lungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-

schränken; er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder während ih-

res Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten Hauptversamm-

lungsverlauf, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie die 

Rede- oder Fragebeiträge der einzelnen Redner festsetzen. 

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Dabei 

gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Sofern das Gesetz außer der Stimmen-

mehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, ist, sofern das Gesetz nicht zwingend wei-

tergehende Erfordernisse aufstellt, außer der Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine 

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich. 

(3) Bei Wahlen gelten die Bewerber als gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei 

gleicher Stimmenzahl entscheidet das durch den Versammlungsleiter gezogene Los. 

§ 19 

Jahresabschluss 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten drei Monaten des Geschäfts-

jahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss mit Anhang sowie den 

Lagebericht aufzustellen und unverzüglich dem von der Hauptversammlung gewähl-

ten Abschlussprüfer und dem Verwaltungsrat vorzulegen. Die geschäftsführenden Di-

rektoren haben dem Verwaltungsrat zudem einen Vorschlag für Verwendung des Bi-

lanzgewinns vorzulegen. 



 

 

(2) Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss fest, sofern er die Feststellung nicht der 

Hauptversammlung überlässt oder das Gesetz eine abweichende Regelung trifft. 

§ 20 

Abwicklung 

Nach Auflösung der Gesellschaft besorgen die geschäftsführenden Direktoren die Abwick-

lung. Die Hauptversammlung kann durch Beschluss andere Personen als Abwickler bestel-

len. 

§ 21 

Übernahme von Gründungskosten 

(1) Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG im 

Wege der Verschmelzung der ATDT Schnigge Trading AG, Wien, Österreich, auf die 

Schnigge Wertpapierhandelsbank AG entstanden. Die Gesellschaft trägt die Kosten in 

Bezug auf die Verschmelzung der ATDT Schnigge Trading AG auf Schnigge Wert-

papierhandelsbank AG (Notar-, Gerichts-, Veröffentlichungskosten, Kosten der 

Rechts- und Steuerberatung) bis zu einem Höchstbetrag von EUR 300.000,00. 

(2) Die Schnigge Wertpapierhandelsbank AG hat die bei der Gründung anfallenden Steu-

ern und Gebühren bis zu einem Gesamtbetrag von DM 60.000,00 getragen. 

§ 22 

Vorteile 

(1) Unabhängig von den gesetzlichen Zuständigkeiten des Verwaltungsrats der Gesell-

schaft ist davon auszugehen, dass die bisherigen Vorstandsmitglieder der Schnigge 

Wertpapierhandelsbank AG zu geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft be-

stellt werden. Die Mitglieder des Vorstands der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG 

sind Florian Weber und Martin Liedtke. 

(2) Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG, 

Dr. Siegfried Jaschinski und Dr. Jürgen Frodermann, werden Mitglieder im ersten Ver-

waltungsrat der Gesellschaft. Zudem werden die Mitglieder des Vorstands der Sch-

nigge Wertpapierhandelsbank AG, Florian Weber und Martin Liedtke, ebenfalls Mit-

glieder im ersten Verwaltungsrat der Gesellschaft. Weiter wird Andreas Benninger 

statt des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds Günther Skrzypek Mitglied des ersten Ver-

waltungsrats. 



 

 

§ 23 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte sich in 

dieser Regelung eine Lücke herausstellen, so sind die Beteiligten verpflichtet, insoweit eine 

angemessene Regelung zu beschließen, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am 

nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder, hätten sie den Punkt 

bedacht, gewollt haben würden. 

 


